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A r t i k e l  2

Die Hohen Vertragschließenden Seiten werden die Anstrengungen zur effektiven 
Nutzung der materiellen und geistigen Potenzen ihrer Völker und Staaten für die 
Errichtung der sozialistischen und kommunistischen Gesellschaft und die Festigung 
der sozialistischen Gemeinschaft vereinen.

In Übereinstimmung mit den Grundsätzen und Zielen der sozialistischen ökono
mischen Integration und um die materiellen und kulturellen Bedürfnisse ihrer Völker 
besser zu befriedigen, werden sie die gegenseitig vorteilhafte zwei- und mehrseitige 
wirtschaftliche und wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit, einschließlich der 
Zusammenarbeit im Rahmen des Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe, festigen und 
erweitern.

Beide Seiten werden die langfristige Koordinierung und Abstimmung der.Volks
wirtschaftspläne fortführen, die Spezialisierung und Kooperation in Produktion und 
Forschung erweitern, Perspektivmaßnahmen zur Entwicklung der wichtigsten Zweige 
von Wirtschaft, Wissenschaft und Technik abstimmen, die bei der Errichtung des Sozia
lismus und Kommunismus gesammelten Erkenntnisse und Erfahrungen austauschen 
und im Interesse der Erhöhung der Effektivität der gesellschaftlichen Produktion ein 
immer engeres Zusammenwirken der nationalen Wirtschaften beider Staaten sichern.

A r t i k e l  3
Die Hohen Vertragschließenden Seiten werden die Zusammenarbeit zwischen den 

Organen der Staatsmacht und den gesellschaftlichen Organisationen fördern, umfang
reiche Verbindungen auf den Gebieten der Wissenschaft und Kultur, des Bildungs
wesens, der Literatur und Kirnst, der Presse, des Rundfunks, des Filmwesens und des 
Fernsehens, des Gesundheitswesens, des Umweltschutzes, des Tourismus, der Körper
kultur und des Sports sowie auf anderen Gebieten entwickeln. Sie werden ebenso die 
Entwicklung von Kontakten zwischen den Werktätigen beider Länder fördern.

A r t i k e l  4
Die Hohen Vertragschließenden Seiten werden die weitere Entwicklung der brüder

lichen Beziehungen zwischen allen Staaten der sozialistischen Gemeinschaft maximal 
fördern und stets im Geiste der Festigung ihrer Einheit und Geschlossenheit handeln. 
Sie erklären ihre Bereitschaft, die notwendigen Maßnahmen zum Schutz und zur Ver
teidigung der historischen. Errungenschaften des Sozialismus, der Sicherheit und der 
Unabhängigkeit beider Länder zu treffen.

А r t i k e l  5
Die Hohen Vertragschließenden Seiten werden auch künftig alle von ihnen abhängen

den Maßnahmen zur konsequenten Verwirklichung der Prinzipien der friedlichen 
Koexistenz von Staaten mit unterschiedlicher Gesellschaftsordnung, zur Erweiterung 
und Vertiefung des Entspannungsprozesses in den internationalen Beziehungen ergrei
fen und danach streben, den Kieg endgültig aus dem Leben der Völker zu verbannen. 
Sie werden alles daransetzen, um den internationalen Frieden und die Sicherheit der 
Völker gegen Anschläge aggressiver Kräfte des Imperialismus und der Reaktion zu 
schützen, das Wettrüsten einzustellen, zur allgemeinen und vollständigen Abrüstung 
beizutragen, den Kolonialismus in all seinen Formen und Erscheinungen endgültig 
zu beseitigen und die von kolonialer Unterdrückung befreiten Staaten bei der Stärkung 
ihrer nationalen Unabhängigkeit und Souveränität zu unterstützen.

A r t i k e l  6
Die Hohen Vertragschließenden Seiten betrachten die Unverletzlichkeit der Staats

grenzen in Europa als wichtigste Voraussetzung für die Gewährleistung der europä
ischen Sicherheit und bringen die feste Entschlossenheit zum Ausdruck, gemein
sam und im Bündnis mit den anderen Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages 
über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand vom 14. Mai 1955 und 
in Übereinstimmung mit ihm die Unantastbarkeit der Grenzen der Teilnehmerstaaten 
dieses Vertrages, wie sie im Ergebnis des zweiten Weltkrieges und der Nachkriegs
entwicklung entstanden sind, einschließlich der Grenzen zwischen der Deutschen 
Demokratischen Republik und der Bundesrepniblik Deutschland, zu gewährleisten.

Beide Seiten werden gemeinsame Anstrengungen unternehmen, um jeglichen Erschei
nungen des Revanchismus und Militarismus entgegenzuwirken, und die strikte 
Einhaltung der mit dem Ziel der Festigung der europäischen Sicherheit abgeschlossenen 
Verträge anstreben.


